
A2 Prüfungen (Leistungen) die an einer berufsbildenden Schule vor 

Zulassung an der MUL erbracht wurden 
 

Das ist zu tun: 

• Den Antrag ausfüllen (Seiten 1 – 4) 
A2 Antrag_Anerkennung_externe Leistung 
 

• Den ausgefüllten Antrag mit der Gegenüberstellung der geforderten Lernziele der MUL-LV 
und Ihrer entsprechenden Kompetenzen unterschreiben und mit den erforderlichen 
Unterlagen (Zeugnisse, Lehrplan, Inhaltsbeschreibungen, evtl. Seminararbeiten, 
Präsentationen etc.) per E-Mail an ssc@unileoben.ac.at senden. 
 

Information: 
Das Maturazeugnis allein reicht als Nachweis der erworbenen Kompetenzen nicht aus. Hier sind 
zumindest auch die entsprechenden Lehrpläne/Fächer des seinerzeitigen Schulunterrichts 
vorzulegen. 
 
In jeder Anlage zum Antrag muss eine genaue Gegenüberstellung der Lernziele und erworbenen 
Kompetenzen durch die MUL-LV mit den in der Schule erreichten Lernzielen und Kompetenzen 
ersichtlich sein. 
Je genauer Sie in der Spalte "Wo und durch welche Tätigkeiten wurden die Fähigkeiten erworben" 
Angaben machen können z.B. zu bestimmten Schularbeiten, Aufgaben, Projektarbeiten, Schuljahr 
etc., desto schneller kann Ihr Antrag bearbeitet werden. 

 

Weiterer Ablauf: 

Nach Prüfung des Antrags wird dieser an den zuständigen Studienbeauftragten weitergeleitet. Das 
Ergebnis (Stellungnahmen der Fachprofessoren und der Studienbeauftragten) wird Ihnen per RSb 
mitgeteilt. 

Sie haben zwei Wochen Zeit, um auf dieses Schreiben zu antworten und/oder weitere Unterlagen 
einzureichen. Die Erwiderungen und/oder nachgereichten Unterlagen werden an den 
Studienbeauftragten zur erneuten Beurteilung des Antrags weitergeleitet. 

Geht nach zwei Wochen keine Antwort und/oder keine weiteren Unterlagen ein, wird der Bescheid 
erstellt und per RSb übermittelt. 

Sie können innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Bescheids Einspruch erheben (schriftlich an das 
Büro des Studiendekans). Nach Ablauf der Einspruchsfrist wird die Anerkennung vom SSC in MU-
Online „gültig gesetzt“. 


